
 

 

  Fassung nach 1. Lesung 

  (08/PI 6/373) 

  

Teil II 

Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die Verwaltungsrechts-
pflege vom 23. Februar 1981 

vom  

I. Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege wird geändert.  

 

1. § 81 Absätze 3 und 4 werden eingefügt:  

 
    

3
Wurde einem Beteiligten im Verfahren vor Verwaltungsge-

richt, den Rekurskommissionen und der Enteignungskommission die un-

entgeltliche Rechtspflege oder ein unentgeltlicher Anwalt bewilligt, ist er 

zur Zgahlung des Honorars und der Kosten des Anwalts sowie der ge-

währten unentgeltlichen Rechtspflege verpflichtet, sobald er dazu in der 

Lage ist. 
    

4
Der Anspruch verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Ver-

fahrens.  

 

2. § 81a wird eingefügt:  

 
Nachzahlung  § 81a. 

1
Eine besondere, der Finanzverwaltung angegliederte Stelle 

überprüft regelmässig, ob Beteiligte, denen die unentgeltliche Rechts-

pflege oder ein unentgeltlicher Anwalt bewilligt wurde, zur Nachzahlung 

im Sinne von § 81 Absatz 3 verpflichtet werden können. Die Instanzen 

gemäss § 81 Absatz 3 teilen entsprechende rechtskräftige Entscheide die-

ser Stelle mit. 
    

2
Die Beteiligten haben ihre Einkommens- und Vermögens-

verhältnisse umfassend darzulegen. Die Steuerbehörden und die übrigen 

Behörden des Kantons und der Gemeinden sowie die öffentlich-rechtli-

chen Körperschaften und Anstalten, ausgenommen die Kantonalbank, 

sind zur unentgeltlichen Auskunftserteilung sowie Offenlegung von Un-

terlagen verpflichtet, soweit dies zum Vollzug dieser Bestimmung erfor-

derlich ist.  
    

3
Leistet ein Beteiligter die entsprechende Nachzahlung nicht 

freiwillig, erlässt die besondere, der Finanzverwaltung angegliederte 

Stelle nach Anhörung des Beteiligten einen Nachzahlungsentscheid.  

 

II. Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.  

 


